
 
 
Anzeige nach § 2 Absatz 2 Landesgaststättengesetz (LGastG) 
 
Wer aus besonderem Anlass ein Gaststättengewerbe vorübergehend betreibt muss dies 
spätestens zwei Wochen vor Beginn der Ausübung des Gaststättengewerbes bei der 
Gemeinde anzeigen.  
Die Anzeige ersetzt die bisher benötigte Gestattung.  
 
Jeder, der im Rahmen einer Veranstaltung Speisen und/oder Getränke zum Verzehr an Ort 
und Stelle abgibt, muss dies bei der Gemeinde Klettgau anzeigen.  
 
Ausnahme:  
Wer Speisen und Getränke ohne Gewinnabsicht zum Selbstkostenpreis abgibt, ist von dieser 
Regelung ausgenommen. (Dies ist dann allerdings nachzuweisen.) 
 
Ebenso, wenn Speisen und/oder Getränke nicht zum Verzehr an Ort und Stelle abgegeben 
werden.  
 
Ausnahme für Vereine:  
Vereine, die nicht unter die o.g. Ausnahmen fallen, aber keinen Alkohol ausschenken, sind 
von dieser Vorschrift ebenfalls ausgenommen.  
 
Für die Anzeigenerstattung füllen Sie bitte die folgenden Felder vollständig aus:  
 
Veranstalter mit Anschrift: 

 
 
 
 

 
Telefonnummer Veranstalter: 
 

 
Art der Veranstaltung/Besonderer Anlass 
 

 
Ort der Veranstaltung 

 
 
Datum der Veranstaltung 
 

 
Uhrzeit von bis 

 
 
 
 
Eingang bei der Gemeinde (von der Gemeinde auszufüllen) 
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